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15:30 bis 16:00 Uhr



Die Schwangerschaft



Die Schwangerschaft

Für alle Beamtinnen des Freistaates Bayern gilt die UrlMV = die Bayerische 

Urlaubs- und Mutterschutzverordnung

Für alle angestellten Lehrerinnen gilt das MuSchG = Mutterschutzgesetz

Während der Schwangerschaft und in der Stillzeit gilt für alle von §3 bis §16 

das MuSchG, ebenso §28 Abs.1 und §29 Abs3 Satz 2 Nr.1



Die Schwangerschaft

§ 3: Schutzfristen 6 Wochen vor und 8 Wochen nach der Geburt

§ 4: Verbot von Mehrarbeit über 8,5 Zeitstunden täglich

§ 5: Verbot der Nachtarbeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr

§ 6: Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit

§ 7: Freistellung für Untersuchungen und Stillzeit 2 mal 30 min oder 60 min.

§ 8: Beschränkung von Heimarbeit

§ 9: Arbeitsbedingungen so, dass die Schwangere nicht gefährdet wird.

§ 10: Gefährdungsbeurteilung Arbeitsplatz und Schutzmaßnahmen



Die Schwangerschaft

§ 11: Unzulässige Tätigkeiten für Schwangere (Aufzählung)

§ 12: Unzulässige Tätigkeiten für stillende Frauen (Aufzählung)

§ 13: Umgestaltung des Arbeitsplatzes, Arbeitsplatzwechsel, betriebliches 
Beschäftigungsverbot

§ 14: Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung

§ 15: Nachweis der Schwangerschaft (Soll- Bestimmung)

§ 16: Ärztliches Beschäftigungsverbot

§ 28 Abs 1: Genehmigung Beschäftigung zwischen 20 und 22 Uhr

§ 29 Abs 3: Genehmigungsmöglichkeiten von Ausnahmen (Aufzählung)



Die Schwangerschaft

§ 15 MuSchG

• Eine schwangere Frau soll ihre Schwangerschaft mitteilen und den Tag der 

voraussichtlichen Entbindung, sobald sie weiß, dass sie schwanger ist.

• Ebenso bei Stillen

• Nachweis oder ärztliches Zeugnis vorlegen mit voraussichtlichem 

Entbindungstermin. (Kosten werden übernommen. Einreichen über Schulamt)

• Bei schwangeren Angestellten, Mitteilung an das zuständige Gewerbeaufsichtsamt.



Die Schwangerschaft

Schwangere Lehrkräfte sind vom Dienst der mobilen Reserve freigestellt. 

(KMBek vom 27. März 2000)

Nach KMS vom 30.09.2022

• Schwangere Lehrkräfte dürfen wieder in der Schule arbeiten und 

Präsenzunterricht geben.

• Mit Wirkung vom 04.10.22 wird das KMS vom 09.09.21 (Betretungsverbot 

schwangerer Lehrkräfte) aufgehoben.



Die Schwangerschaft

Was dürfen Schwangere?

• Förderstunden, Förderunterricht, Differenzierungsunterricht

• In geteilten Klassen

• Mit Abstand in ganzen Klassen unterrichten

• Die restliche Arbeitszeit in einem Einzelraum der Schule oder von zu Hause 

arbeiten.



Die Schwangerschaft

Gut = Mischung aus Präsenzunterricht, Verwaltungstätigkeit und Unterricht 

aus Distanz, da

▪ Auf  die Gesamttragedauer der FFP2 Maske

▪ Die Dauer der Tragepausen der Maske geachtete werden muss

Die Schwangere soll der Schulleitung regelmäßig rückmelden, ob sie mit dem 

Modell zurechtkommt.



Die Schwangerschaft

Sobald man mitteilt, dass man schwanger ist, wird

• Neben der anlasslosen Gefährdungsbeurteilung

• Eine anlassbezogene Gefährdungsbeurteilung durchgeführt. Das 

Gesprächsangebot ist freiwillig.

• Feststellung der individuellen Infektionsgefährdung durch AMIS 

(Arbeitsmedizinisches Institut für Schulen in Bayern)



Die Schwangerschaft

Bis alles geklärt wird, wird von der SL ein vorläufiges betriebliches 

Beschäftigungsvebot für Tätigkeiten mit direktem Kontakt mit Schülern 

ausgesprochen.

Das heißt:

• Übernahme von Verwaltungstätigkeiten oder Korrekturen von zu Hause aus

• Tätigkeiten ohne Kontakt zu Schülern in der Schule (FFP2 Maskenpflicht 

auf  Begegnungsflächen)



Die Schwangerschaft

Nach AMIS

• Anlassbezogene Gefährdungsbeurteilung (dokumentieren, welche 

Tätigkeiten, in welchem Umfang und welche Schutzmaßnahmen)

• Ergebnisse:

• Wenn alles OK

siehe wie vorher



Die Schwangerschaft

Ergebnisse:

• Teilweises betriebliches Beschäftigungsverbot (best. Tätigkeiten)

• Vollständiges betriebliches Beschäftigungsverbot

• Vorrübergehendes betriebliches Beschäftigungsverbot beim Auftreten von 

Infektionskrankheiten für den Einsatz in der Klasse/Lerngruppe, in der die 

Infektion aufgetreten ist.



Die Schwangerschaft

Die Schwangere erhält entweder von der Schule eine FFP2 Maske pro Tag 

oder bekommt die maximalen Kosten von 2 Euro pro Maske vom Landesamt 

für Finanzen erstattet.

Rechnung bei der Schulleitung einreichen

Auszahlung einmal im Monat



Die Schwangerschaft



Die Schwangerschaft



Die Schwangerschaft



Die Schwangerschaft

§ 22 UrlMV :

• Eine Beamtin auf  Probe oder Widerruf  darf  nicht gegen ihre Willen 

während der Schwangerschaft, des Mutterschutzes und bis Ablauf  von 4 

Monaten nach der Entbindung entlassen werden.



Der Mutterschutz



Der Mutterschutz

• Bisheriges Gehalt wird weitergezahlt.

• Beginn: 6 Wochen vor errechnetem Geburtstermin §3 MuSchG – kann sich 
verkürzen oder verlängern

• Ende: 8 Wochen nach Geburt (vorzeitigte Entbindung, dann Verlängerung um 
diese Zeit nach der Geburt)

• Wichtig:  Elternzeit eines vorherigen Kindes aktiv auf  eigenen Antrag beenden 
zum Mutterschutz des zweiten Kindes um wieder die bisherigen Bezüge (vor der 
Zeit mit Elterngeld) zu bekommen. Ansonsten nur Zuschuss von 13 Euro pro 
Kalendertag wenn vorher nicht gearbeitet wurde.



Der Mutterschutz

• Bei Frühgeburt, Mehrlingsgeburt, Behinderung Verlängerung auf  12 
Wochen Mutterschutz nach der Geburt

• Für die Niederkunft der Lebenspartnerin gibt es 1 Tag Dienstbefreiung für 
den Mann

• Für Untersuchungen die bei Schwangerschaft und Mutterschaft erforderlich 
sind, hat der Arbeitgeber die Frau für diese Zeit freizustellen (§7 MuSchG)

• Ermäßigungen des Regelstundenmaßes sind für die Stillpausen nicht 
möglich.



Die Elternzeit



Elternzeit

§ 23 UrlMV (Bayerische Urlaubs- und Mitterschutzverordnung) und §15 

BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)

• Beamte haben Anspruch auf  Elternzeit ohne Dienstbezüge wenn Sie mit 

Ihrem Kind im gleichen Haushalt leben und dieses betreuen.

• Der Anspruch auf  Elternzeit besteht bis zur Vollendung des dritten 

Lebensjahres des Kindes

• Ein Anteil von bis zu 24 Monaten kann zwischen dem 3. Geburtstag und dem 

vollendeten achten Lebensjahr des Kindes in Anspruch genommen werden.

• Adoption: Elternzeit ab Aufnahme bis 8. Lebensjahr von insgesamt drei 

Jahren.



Elternzeit

• Die Zeit des Mutterschutzes wird für die Elternzeit angerechnet. (Achtung, nur 

10 Monate Elterngeld)

• Bei mehreren Kindern besteht der Anspruch auf  Elternzeit auch wenn die 

Zeiträume sich überschneiden.

• Die Elternzeit kann anteilig von einem Elternteil allein oder von beiden 

gemeinsam genommen werden.

• Die Höchstdauer von 3 Jahren steht beiden Eltern zu.



Elternzeit

• Die Elternzeit im Zeitraum bis zum 3. Geburtstag muss spät. 7 Wochen vor 

Beginn schriftlich angemeldet werden.

• Im Antrag muss angeben werden, für welche Zeiträume innerhalb von 2 Jahren 

die Elternzeit beantragt wird.

• Die Elternzeit darf  von jedem auf  bis zu drei Zeitabschnitte verteilt werden.

• Elternzeit zwischen 3. und 8. Geburtstag muss bei angestellten Lehrern mind. 

13 Wochen vorher schriftlich beantragt werde



Elternzeit

• Die abgegebene Erklärung ist bindend.

• Sie kann mit Zustimmung des Arbeitgebers vorzeitig beendet oder verlängert 

werden.

• z.B. Geburt eines weiteren Kindes

• Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz der Eltern



Elternzeit



Elternzeit



Elternzeit



Information über die Berücksichtigung von 

Kindererziehungszeiten und –pflegezeiten in der 

Bayerischen Beamtenversorgung

Worum geht es in der Informationsbroschüre?

• Kindererziehungszuschlag = Beginn 1. voller Monat nach Geburt

Ende nach 36 Kalendermonaten

= Zeitzuschlag / kein Geldzuschlag

• Kindererziehungsergänzungszuschlag (Art 71 Abs 5-8 BayBeamtVG)

= wenn gleichzeitig 2 oder mehr Kinder erzogen/gepflegt werden

= Zeiten bis 10 Jahre ohne Kindererziehungszuschlagszeiten

= behindertes Kind Pflegezeiten bis 18. Lebensjahr

• Kinderpflegergänzungszuschlag (bei behinderten Kindern – Nachfragen einzeln)



Information über die Berücksichtigung von 

Kindererziehungszeiten und –pflegezeiten in der 

Bayerischen Beamtenversorgung

Wem werden die Kindererziehungszeiten zugeordnet?

1. Alleinerziehendes Elternteil, bei dem das Kind im Haushalt lebt.

2. Erziehen beide Elternteile gemeinsam, muss eine unwiderrufliche Erklärung 

abgegeben werden, wer die Kindererziehungszeiten bekommt.

Die Erklärung muss zu den Personalakten und der Rentenversicherung des

Partners mitgeteilt werden.

3. Liegt keine Erklärung vor, wird die Erziehungszeit dem zugesprochen, der

überwiegend erzogen hat.



Elternzeit

• Eine Elternzeit kann verlängert werden, wenn:

ein Wechsel der Anspruchsberechtigten nicht durchgeführt werden kann.

• Endet das Arbeitsverhältnis (angestellter Lehrer) während der Elternzeit, muss 

der Arbeitgeber den noch nicht gewährten Urlaub abgelten.

• Bei Lehrern sind Unterbrechungen der Elternzeit, die überwiegend auf  die 

Schulferien fallen nicht zulässig.

• Bei Beginn oder Ende der Elternzeit dürfen die Schulferien nicht ausgespart 

werden. (Außer der Urlaubsanspruch wird dadurch unterschritten.)



Elternzeit

• Der Arbeitnehmer darf  während der Elternzeit nicht mehr als 32 

Wochenstunden erwerbstätig sein ( = etwa 22 Stunden in der GS)

• Teilzeitbeschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber oder selbstständige 

Tätigkeit darf  nur mit Genehmigung der Regierung ausgeübt werden.

• Die Elternzeit ist ein Urlaub ohne Dienst- oder Anwärterbezüge.

• Während der Elternzeit besteht ein Beihilfeanspruch von 70 Prozent. Dieser 

muss aktiv bei der privaten Krankenversicherung und der Beihilfe angegeben 

werden. (Geburtsurkunde vom Kind beilegen)



Elternzeit

• Beamte ohne Bezüge während der Elternzeit haben einen eigenständigen 

Beihilfeanspruch

• Die Beiträge für eine Kranken- und Pflegeversicherung werden mit bis zu 35 

Euro während der Elternzeit monatlich erstattet, wenn die Bezüge im Monat vor 

der Elternzeit 1/12 die Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen 

Krankenversicherung nicht überschritten haben.

• Der Antrag ist bei der Bezügestelle einzureichen.

• Mit dazu die Bescheinigung der Krankenversicherung und die Höhe der 

gezahlten monatlichen Beiträge einreichen.



Elternzeit



Elternzeit

• Die Elternzeit gilt nicht als ruhegehaltfähige Dienstzeit. (Aber die 

Kindererziehungszeit und ein Kindererziehungszuschlag ist gegeben)

• Nach der Rückkehr aus Elternzeit besteht kein Anspruch auf  Rückkehr an die 

gleiche Schule/Dienstort

• Bei der Berechnung der Beförderungswartezeiten werden bis zu 3 Jahre pro 

Kind als Dienstzeit berücksichtigt.



Elternzeit
Beamter auf  Probe:

• Elternzeit ohne Teilzeitbeschäftigung kann bis zu 6 Monate auf  die Probezeit 

angerechnet werden.

• Weitere Zeiten führen zur Verlängerung der Probezeit

• Um Benachteiligungen im beruflichen Werdegang zu verhindern, wird nach 

Art.17a LlbG (Gesetz über die Leistungslaufbahn und die Fachlaufbahnen der 

bayerischen Beamten und Beamtinnen) eine fiktive Laufbahnnachzeichnung 

vorgenommen.



Elternzeit

• Die jährliche Sonderzahlung findet nur statt, wenn Anspruch auf  Bezüge 

bestand.

• Vermögenswirksame Leistungen nur bei Teilzeit in Elternzeit, anteilig.



Kinderkrankheitstage



Kinderkrankheitstage

§10 Bayerische Urlaubs- und Mutterschutzverordnung UrlMV mit §12 
LDO (Lehrerdientsordnung)

• Dienstbefreiung für ein Kind, das noch nicht 12 Jahre alt ist oder behindert 
ist = 4 Arbeitstage pro Kalenderjahr

• Während der Dienstbefreiung wird das Gehalt voll weitergezahlt.

• Der Schulleiter kann diese Tage freigeben.



Kinderkrankheitstage

Dienstbefreiung (Jedes Jahr neue Regelungen)

• Für Kinder unter 12 Jahre im Kalenderjahr 2023: 30 Arbeitstage, für 

alleinerziehende 60 Arbeitstage, höchstens 65 Tage

• Insgesamt höchstens 65 Arbeitstage, für Alleinerziehende höchstens 130 

Arbeitstage

• Der Schulleiter ist für diese Dienstbefreiung zuständig.



Kinderkrankentage

• 2023:

• Wenn 66.600 Euro nicht überschritten werden (Grundgehalt mal 12 und 

Sonderzahlung (Weihnachtsgeld)

• Lehrer A12, A12 Z bis Stufe 9 und A 13 bis Stufe 7 überschreiten es nicht

• Das heißt, für 30/65 Arbeitstage voller Lohn für die Zeit, die man bei dem 

kranken Kind unter 12 Jahren verbringt.

• Im Kalenderjahr aber höchstens 65 Arbeitstage.



Kinderkrankheitstage 2022

• Ist ein Elternteil gesetzlich, das Kind aber mit dem anderen Elternteil privat versichert, 
wird es kompliziert: Der Freistellungsanspruch des privat versicherten Elternteils 
verdoppelt sich nicht, während der Anspruch auf Krankengeld beim gesetzlich versicherten 
Elternteil entfällt, weil das Kind nicht gesetzlich versichert ist.

• Das heißt, dass nur der Beamte, bei dem das Kind in der privaten Krankenversicherung 
versichert ist, bekommt beim zu Hause bleiben den Lohn, der Arbeitnehmer bekommt 
nichts von seiner gesetzlichen Krankenkasse bezahlt (Ehemann).



Kinderkrankheitstage

Freistellung vom Dienst:

• Wenn vorherige Vorschriften nicht gewährt werden können z.B. Kind über 12 

Jahre, dann kann der Beamte vom Schulleiter freigestellt werden (in 

begründeten Fällen)

• Voraussetzung dafür ist, dass kein Unterricht ausfällt. (ganzer Tag)

Die versäumte Arbeitszeit muss nachgeholt werden



Das Elterngeld



Elterngeld–Antrag an Landesamt für Finanzen

Was wird benötigt?

• Letzter Einkommenssteuerbescheid

• Elternzeitbescheinigung

• Geburtsurkunde (Beantragung von Elterngeld)

• Lohnzettelkopien der 12 Monate vor Beginn des Mutterschutzes

• Bezügemitteilung für die Mutterschutzzeit

Anschreiben ist ebenfalls wie Elterngeldantrag unter : https://www.zbfs.bayern.de



Verdienst-

bescheinigung



Elterngeld



Elterngeld

Wo gibt es den Antrag?

Bei: Zentrum Bayern Familie und Soziales

https://www.zbfs.bayern.de



Elterngeld



Elterngeld

Basiselterngeld: 

• Nach Mutterschutz mindestens 2 bis maximal 12 Monate (bis 14. Lebensmonat des 
Kindes nehmen)

Achtung: bei Gehalt in Mutterschutz, dann danach nur noch 10 Monate Elterngeld!!!!!!

• Bei Vollzeitarbeit vor der Elternzeit meist 1800 Euro

• Ankreuzen: aus Erwerbseinkommen vor Geburt des Kindes

• Während des Basiselterngeldes darf  keine Erwerbstätigkeit oder volle 
Erwerbstätigkeit (hier Kürzung) erfolgen.



Elterngeld

• Wenn 12 Monate zu Hause dann BasisElterngeld, wenn vorher schon Teilzeitarbeit, 
dann ein Teil BasisElterngeld und ein Teil ElterngeldPlus

• 2 weitere Lebensmonate kommen dazu (Partnermonate) wenn sich das Einkommen 
für mindestens 2 Lebensmonate beim Partner vermindert.

Bedeutet: Partner kann innerhalb der ersten 14 Monate 2 Monate nehmen.

Geld wird vom Gehalt des Partners berechnet. Ist parallel zu Elterngeld möglich.

• Gibt es während des Bezugsraumes ein Erwerbseinkommen, wird das Elterngeld 
gekürzt.



Elterngeld

BasiselterngeldPlus = EG+

• Wenn Absicht ist Teilzeit zu arbeiten.

• Statt 1 Monat BasisElterngeld können 2 Monate Elterngeldplus Monate 

genommen werden.

• Das ElterngeldPlus beträgt die Hälfte des Basiselterngeldes

• Maximaler Bezugsraum für beide Elternteile 28 Monate (höchstens 32. 

Lebensmonat)



Elterngeld

Partnerschafts-Bonus:

• Eltern, die gleichzeitig in mind. 2 bis 4 aufeinanderfolgenden Monaten eine 
Erwerbstätigkeit ausüben, erhalten bis zu 4 Monate eine Erwerbstätigkeit 
ausüben, erhalten für bis zu 4 Monate weiter Elterngeldplus.

• Die Arbeitszeit muss mindestens 24 Wochenstunden je Elternteil betragen (= 
etwa 17 Schulstunden GS) und darf  32 Wochenstunden nicht übersteigen ( = 
22 Schulstunden GS) 

• Alleinerziehende können auch ElterngeldPlus erhalten.



Elterngeld

• Elterngeld wird für Lebensmonate gezahlt.

z.B. 22.09.21 bis 21.10.21 = 1 Lebensmonat

Wichtig: Elternzeit auch nach Lebensmonaten des Kindes und nicht nach 

Kalendermonaten nehmen.

• Elterngeldrechner unter 

www.familien-wegweiser.de/Elterngeldrechner

• Bei Mehrlingsgeburten besteht nur 1 Anspruch auf  Elterngeld

http://www.familien-wegweiser.de/Elterngeldrechner


Elterngeld

• Es erhält nur ein Partner das Elterngeld

• Die Mutterschaftsleistungen  8 Wochen nach der Geburt Lohnfortzahlung 

werden auf  die BasisElterngeld Monate angerechnet und gelten als 

verbraucht.!!!!!!!!

• Vater kann seine 2 Monate Elterngeld beliebig zeitlich nehmen, hier 

paralleles Elterngeld möglich. 67 Prozent des Nettos der Verdienstes des 

Vaters

• Das Elterngeld beträgt mindestens 300 Euro und höchstens 1800 Euro 

monatlich.



Elterngeld
• Beantragung des Mindestbetrages wenn:

Vor der Geburt kein Einkommen vorhanden war

Das Einkommen so gering war, dass es unter 300 Euro ergeben würde

• Wird nur der Mindestbetrag angekreuzt, entfallen alle Angaben zum 

Einkommen (N, G und GuN)

• Die Erklärung zur Einkommensgrenze muss immer abgegeben werden.



Elterngeld

• Berechnung des Elterngeldes:

Es werden 67 Prozent des Elterngeld Nettos gezahlt, aber höchstens 1800 

Euro

• Leben ein Kind unter 3 Jahre oder 2 Kinder unter 6 Jahre zusätzlich im 

Haushalt, dann wird das Elterngeld um 10 Prozent erhöht 

(Geschwisterbonus)

• Bei Mehrlingsgeburten erhöht sich das Elterngeld um 300 Euro



Elterngeld

• Gesetzlich Versicherte sind während der Elternzeit und Dauer des Bezugs 

von Elterngeld beitragsfrei versichert.

• Auf  das Elterngeld werden angerechnet:

das Mutterschaftsgeld

Bezüge

sonstige Leistungen z.B. Elterngeld vorheriges Kind



Das Kindergeld



Kindergeld

• Die Zuständigkeit für die Festsetzung und Auszahlung liegt seit 

01.12.2022 bei der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit.

unter www.famlienkasse.de können

- Neuanträge auf  Kindergeld gestellt werden

- Veränderungen mitgeteilt

- Nachweise eingereicht werden.

http://www.famlienkasse.de/


Kindergeld

• Kindergeldantrag online ausfüllen

• Ab Geburt mit Elster digital stellen

• Seit 2016 steuerliche Identifikationsnummer IdNr. des 

Kindergeldberechtigten und des Kindes auf  dem Antragsformular angeben.

• Höhe des Kindergeldes alle Kinder 250 Euro seit Januar 2023



Kindergeld



Kindergeld

• Auszahlungstermine:

Die letzte Zahl der Kindergeldnummer entscheidet darüber, wann der 
Betrag ausgezahlt wird.

Termine unter: www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/auszahlungstermine

• Über die kindergeldabhängigen Bezüge- und Gehaltsbestandteile entscheidet 
weiterhin die jeweils zuständige Bezügestelle des LfF. Änderungen sind auch 
nach dem Zuständigkeitswechsel immer der für Sie zuständigen Bezügestelle 
mitzuteilen (die Kontaktdaten können der aktuellen Bezügemitteilung 
entnommen werden).



Weitere Leistungen



Familienbezogende Leistungen FL (Antrag an Landesamt für Finanzen)

= Feststellung ob man Familienzuschlag Stufe 1 bekommt



Beihilfe -

Krankenversicherung



Krankenversicherung - Erklärung KV

an das Landesamt für Finanzen



Krankenversicherung - Erklärung KV

an das Landesamt für Finanzen



Private Krankenversicherung Lehrer

• Beihilfebescheinigung an private Krankenkasse

• Elternzeitbescheinigung an private Krankenkasse

• Privater Krankenkasse mitteilen, dass nur noch 30 Prozent versichert sind. 

• Nach der Elternzeit und 1. Kind wieder 50 Prozent

• Ab 2. Kind dann wieder private Krankenversicherung auf  30 Prozent 

reduzieren.



Private Krankenversicherung

• Achtung: Meist Kinder nach der Geburt leichter in die private 

Krankenversicherung aufzunehmen als später, dann Gesundheitsprüfung 

Zahlung 20 Prozent private Krankenversicherung, 80 Prozent übernimmt die 

Beihilfe. Beihilfebescheinigung an die priv. Krankenversicherung schicken.

• Gesetzliche Krankenversicherung über Familienversicherung (Mann)



KONTAKT

Silke Schür

Telefon von 15 bis 18 Uhr: Veit vom Berg Schule: 09163/996950

Telefon von 19 Uhr bis 21 Uhr: 09545/4422888

Handy: 01590 533201

dienstrecht@oberfranken.bllv.de
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